Hallo Herr Knott,

in der Anlage erhalten Sie unsere Antworten und Bemerkungen zu den angekreuzten Behauptungen der Deutschen Telekom. (in rot dargestellt)

Mobilfunk und Sicherheit

Ist Mobilfunk gefährlich?

Nein. Die große Mehrzahl der Wissenschaftler ist heute überzeugt, daß vom Mobilfunk keine Gesundheitsgefahren ausgehen.

Hintergrund: Die Wirkung elektromagnetischer Felder wurde weltweit bereits in mehreren Tausenden Studien untersucht. Ein sicherer Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch Mobilfunkwellen wurde trotz dieser intensiven Forschung nicht erbracht. Die breite Fachmeinung ist daher, daß es – unterhalb der geltenden Grenzwerte – nach aktuellem und wissenschaftlich gesichertem Erkenntnisstand keine gesundheitlichen Gefährdungen durch Mobilfunkfelder gibt. 

„Man kann  die ganze Bevölkerung eine Zeitlang betrügen und einen Teil davon die ganze Zeit. Aber man kann nie die ganze Bevölkerung die ganze Zeit lang betrügen“.

Abraham Lincoln (1809-1865, 16. US Präsident).

Wichtig erscheint mir der letzte Satz:

„Die breite Fachmeinung ist daher, daß es – unterhalb der geltenden Grenzwerte -  nach aktuellen und wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisstand  keine  gesundheitlichen Gefährdungen durch Mobilfunkfelder gibt.“

Es stimmt, daß die Wirkung elektromagnetischer Felder in mehreren Tausend wissenschaftlichen Studien untersucht wurde. Zu den offiziellen und gebetsmühlenartig wiederholten Studien wird auf eine Ungefährlichkeit, manchmal sogar auf gesundheitsfördernde Wirkung (Dr. Hoffmann Umweltamt Regensburg) hingewiesen.

Es gibt aber auch Tausende, von Krebsspezialisten aus der ganzen Welt die genau eine gegensätzliche Meinung vertreten.

So sagt z.B. Prof. Dr. Ing. A. H. Volger, Honorarprofessor der RWTH Aachen (14.02.2002)

„Die umfangreiche kritische Sichtung der wissenschaftlichen Literatur läßt keinerlei Zweifel mehr, daß die gepulste elektromagnetische Strahlung von Mobilfunk-Basisstationen, Handys und schnurlosen Haustelefonen wesentlich gesundheitsbeeinflussend und schädlich ist“.
Alleine die Definition der Wissenschaftlichkeit    (…..nach derzeit wissenschaftlichen Erkenntnissen) ist äußerst problematisch, ein Wissenschaftler kann heute dies und morgen das Gegenteil behaupten. Er beruft sich einfach auf neue „wissenschaftliche Erkenntnisse!“

Wie kommen die geltenden Grenzwerte zustande?

Die in Deutschland gültigen Grenzwerte für elektromagnetische Felder beruhen auf den Empfehlungen der internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Hintergrund: In den Wissenschaftsgremien werten weltweit tätige Wissenschaftler ständig den Standart der Forschung aus, um möglichen gesundheitlichen Risiken auf den Grund zu gehen. Auf Basis ihrer Erkenntnisse erarbeitet die ICNIRP ihre Vorschläge für Grenzwerte.

Amtlich verordnet: Elektrosmog!

„Nur der Irrtum braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit steht  von alleine aufrecht“ Thomas Jefferson (1743-1826, 3. US Präsident)

Verantwortungslose ICNIRP.

Dr. Neil Cherry von der Lincoln Universität in Neuseeland bezeichnet die ICNIRP-Richtlinien als eines der gefährlichsten Dokumente der Welt und die darin enthaltenen Grenzwerte als wissenschaftlich unhaltbar: 

„Ich zeige klar und schlüssig, daß hier eine Voreingenommenheit besteht gegen die Entdeckungen. Diese vorgefaßte Meinung geht so weit, daß die vorhandenen wissenschaftlichen Studien, welche diese Wirkungen beweisen, ignoriert werden und diejenigen, die man ausgewählt hat, werden falsch dargestellt, falsch interpretiert und falsch verwendet. Die ICNIRP-Bewertungen (1998) weisen schwerwiegende Mängel auf. Sie ist tendenziös und enthält bedeutende Fehler, Weglassungen und absichtliche Verdrehungen.“

Dr. Neil Cherry weist weiter nach, daß die ICNIRP aus Hunderten von verfügbaren Studien nur 13 ausgesucht hat. Weil die ICNIRP diese Studien  zugunsten des Mobilfunks uminterpretiert, bezichtigt Neil Cherry die Expertenkommission der Lüge.

„Seit 1967 weiß man, daß Mikrowellen gesunde Zellen zu Krebszellen mutieren lassen. Das hat die ICNIRP nicht davon abgehalten,               ’zum Schutze der Bevölkerung’ Grenzwerte zu empfehlen, die erwiesenermaßen viel zu hoch sind “  so Dr. Cherry.

In einer Urteilsbegründung des Hessischen VGH vom  11.03.1993 (Az.:3/TH768/92) wird es deutlich ausgesprochen: 

„Grenzwerte kommen nicht aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zustande, sondern basieren teilweise auf handfesten wirtschaftlichen Interessen“.

Es gibt noch mehr erschreckende Beispiele staatlicher Fürsorge. So stellte das Verfassungsgericht Schleswig am 10.02.1993 fest:

„Einen gesetzlichen Anspruch auf Risikominimierung gebt es nicht. Der Ausschluß jeglichen Risikos würde zwangsläufig zur Nichtgenehmigung strahlender Anlagen führen. Aus diesem Grund geht das staatliche Verlangen nach Gesundheits-vorsorge nur so weit, wie die Immissionsbegrenzung technisch und wirtschaftlich gesehen praktisch möglich ist“

Das Berner Verwaltungsgericht urteilte sogar im Namen des Schweizer Volkes: (Urteil 20928U vom 05.03.2001)

„Die Bevölkerung hat kein Anrecht auf ein Null-Risiko. Grenzwerte dienen lediglich dazu, die Schäden in vertretbaren Grenzen zu halten“. 

Im Klartext:=> Wirtschaftsinteressen stehen über der Volksgesundheit

(ZeitenSchrift 11/1996)

Interessantes und wissenswertes zur ICNIRP (www.gigaherz.ch)
Die Schweizer BI von Hans-U. Jakob schickte an den UNO-Generalsekretär und Friedensnobelträger Kofi Annan eine Petition, die weltweit  von 63 Wissenschaftlern und 65 Organisationen aus 26 Ländern mit 40.000 Mitgliedern getrag3en wurde.

Darin verlangte man, die Wirtschaftsvertreter innerhalb der ICNIP seien durch unabhängige Wissenschaftlern zu ersetzen.

Nach neunmonatigen hin und her  zwischen Genf, Wien und New York hatte die UNO erklärt, die ICNIRP sei weder eine WHO- noch eine ONO-Organisation, sondern lediglich eine private Nichtregierungs-organisation, auf gut deutsch also eine private wirtschaftliche Interessen-gemeinschaft.

Schützen die heutigen Grenzwerte die Menschen tatsächlich ausreichend?

Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) ist dieser Frage nachgegangen. Sie kommt in ihrer Bewertung vom September 2001 zu dem Schluß, daß das gegenwärtige  ist Grenzwertkonzept geeignet und flexibel genug ist, um wirksam vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen  durch elektromagnetische Felder zu schützen. Die SSK  sieht keinen wissenschaftlich begründeten Anlaß für eine Senkung der Grenzwerte.

Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) in einem Vortrag über Mobilfunk und Handys.(11.02.2002)

„Eine nüchterne Bewertung des Erkenntnisstandes zeigt, daß wissenschaftliche Hinweise auf mögliche Risiken tatsächlich bestehen. Ein ‚Nicht-sehnen-wollen’ bzw. ‚Wegdiskutieren’ dieser Erkenntnisse mag kurzfristig vielleicht helfen, langfristig wird es nicht zur Akzeptanz der technischen Infrastruktur beitragen“.
[Siehe auch vorheriger Punkt Grenzwerte)

In den Medien ist oft von Beweisen für die Gefährlichkeit des Mobilfunks die Rede. Gibt es sie tatsächlich?

Nein, es gibt keine Beweise dafür, daß Mobilfunk die Gesundheit beeinträchtigen kann. Das ist die Einschätzung der großen Mehrheit der Wissenschaftler wie auch der deutschen Strahlenschutzkommission (SSK). 

Hintergrund: In den Medien wird eine Gefährdung durch den Mobilfunk oft von Einzelergebnissen abgeleitet. Entscheidend sind jedoch nicht  isolierte Teilergebnisse sondern das wissenschaftliche Gesamtbild.
Die Mobilfunkbetreiber führen gegen unbequeme Studien mit den Argument ins Feld, man habe zu wenig Menschen oder Tiere untersucht um eine wissenschaftlich gesicherte Aussage zu erhalten. Für Neil Cherry ist dieser Vorwurf unlogisch und unhaltbar.

„Wenn  Untersuchungen mit nur wenigen Personen bereits deutliche Krankheitssymptome aufzeigen, dann ist dieses Resultat im Gegenteil wissenschaftlich extrem signifikant gerade weil es schon bei einer so kleinen Gruppe deutlich zu Tage tritt.“

Dieser Ansicht ist auch Dr. med. Hans-Christoph Scheiner aus München, der auf den Kongreß von ‚The  World Foundation for Natural Science’ über die  Gefahren des Mobilfunks weitere Täuschungsmanöver industriehöriger Wissenschaftler aufzeichnet.

Der Lübecker Uni-Professor Dr. Lebrecht von Klitzing fand heraus, daß gepulster Digital-Mobilfunk die Gehirntätigkeit stört. Professor von Klitzing bestrahlte seine Versuchspersonen mit Mikrowellen, worauf sich im EEG des Gehirns bei 10 Hertz (Hz) extreme Ausschläge zeigten.

Diese Versuche wollte man an einem deutschen Spital widerlegen und machte die selben Tests, die prompt kein gestörtes EEG aufwiesen. Warum?

Weil man  die EEG-Messungen unmittelbar nach der Mikrowellenbestrahlung machte. Man ließ dem Gehirn der Probanten gar keine Zeit, auf die schädliche Strahlung  zu reagieren. Reaktionen treten hier bis zu 30 Minuten verzögert auf.

Gefährliche Resonanzeffekte

Lebende Zellen und Organe schwingen in bestimmten Frequenzbereichen, welche verheerenderweise auch von unserer Telekommunikation verwendet werden. Es kommt zu Resonanzen und in der Folge zu Überlagerungen der natürlichen Frequenzmuster in unseren Organen. Die Zellen werden durch diese technische Strahlungsresonanzen depolarisiert und das Organ erkrankt.

Nach Professor Kuenen besitz jedes Organ seine eigene Resonanzfrequenz. Bei dieser Schwingung kann in die Steuerungsmechanismen der einzelnen Zellen eingegriffen werden. Es liegt an der hand, daß auf diesen Weg unvorhergesehene Schädigungen möglich sind.

Solche Resonanzfrequenzen bestimmter Organe (das Flüstern der Zellen) sind beispielweiße:

Prostata: 1,9 GHz; Leber: 1,85 GHz; Galle: 1,87 GHz; Nieren: 1,98 GHz; Herz: 1,918 GHz.

Damit liegen sie im Bereich der E-Netze (1,8 GHz) und vor allem der geplanten UMTS-Frequenzen ( 1,98 -2,2 GHz).

Mögliche Mobilfunk-Krankheiten

Laut Dr. med. Hans-Christoph Scheiner, München, ist bekannt, daß der Mobilfunk die „Kraftwerke“ in den Zellen lahmlegt. Die Mitochondrien sind nicht mehr in der Lage, genügend ATP zu produzieren. Eine Folge kann das chronische Erschöpfungssyndrom sein.

Im Herbst 1999 schrieb Professor Leif Salfort, Neurochirurg an der schwedischen  Universität Lund: 

„Unsere Forschungen zeigen, daß die Strahlung von mobilen Telefonen die Blut-Hirn-Schranke öffnen und es so vielen Giften leichter macht ins Gehirn zu gelangen. Diese Schranke schützt das Gehirn und Nervensystem vor dem im Blut vorhandenen Giften und Schlackenstoffen. Das Öffnen der Blut-Hirn-Schranke wurde bereits bei Strahlungsdosen von 0,1µW/cm² = 1000µW/m² festgestellt. Das ist 10.000 mal unter dem ICNIRP-Grenzwert.“

Granger Morgan, Wissenschaftler an der Carnegie-Mellon-University sagt es uns voraus:

„Wir haben genug geforscht um festzustellen, daß es bei gepulsten elektromagnetischen Feldern ein Problem gibt, aber zu wenig, um es  zu lösen können. Wenn wir nicht bald vernünftige Antworten finden, werden wir eine teure und chaotische Zukunft erleben“.

Weitere Informationen auch unter: 

www. buergerwelle.de; 

www. elektrosmognews.de;

ein hervorragendes gut verständliches Buch für Einsteiger:

Silvio Hellermann: „Ständig unter Strom“ Handbuch für Elektrosensible; 

ISBN 3-934662-43-9, mit sehr vielen Lesetips, Adressen und weiterführenden Informationen.
Für technisch versiertere:

Prof. Dr. Andras Varga: Grundlage des Elektrosmogs in Bildern; Eigenverlag Heidelberg 2002.
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